
984 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Mühlba­
eber, Dkfm. Bauer und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem eine Investitions­
prämie eingeführt wird (Investitionsprämienge-

setz) (150/ A) 

Die Abgeordneten M ü h I b ach e r, Dkfm. 
Bau e r und Genossen haben am 21. Jänner 1982 
den gegenständlichen Initiativantrag im National­
rat eingebracht. Diesem Antrag lagen folgende 
Erwägungen zugrunde: 

Die bisherigen Formen der steuerlichen Investi­
tionsbegünsiigungen weisen den Nachteil auf, daß 
sie sich bedingt durch ihre Gewinnabhängigkeit bei 
in der Verlustzone befindlichen Unternehmungen 
nicht entsprechend auswirken. Besonders in Zeiten 
schwieriger konjunktureller Verhältnisse erscheint 
es daher notwendig, den gewinnabhängigen Inve­
stitionsbegünstigungen Alternativen zur Seite zu 
stellen, die auf eine Förderung temporär gewinnlo­
ser Unternehmen gerichtet sind. Diese Überlegun­
gen lassen die zeitlich befristete Einführung einer 
Investitionsprämie ratsam erscheinen. 

Die Investitionsprämie soll hinsichtlich des 
anspruchsberechtigten Personenkreises weitgehend 
den bereits vorhandenen Investitionsbegünstigun­
gen nachgebildet werden. Es ist jedoch vorgesehen, 
daß für die Anschaffung oder Herstellung unbe­
weglicher Wirtschaftsgüter, mit Ausnahme für den 
Fremdenverkehr bedeutsamer Investitionen, keine 
Investitionsprämie zusteht. Die Investitionsprämie 
soll grundsätzlich 6%, für begünstigte Kraftfahr­
zeuge 3% der Anschaffungs- oder Herstellungsko­
sten betragen. Die bisherigen Formen der Investi­
tionsbegünstigungen und die Investitionsprämie 
sollen einander ausschließen. Die Geltendmachung 

der Investitionsprämie soll durch Vorlage eines 
Verzeichnisses erfolgen; das spätestens mit der Jah­
ressteuererklärupg abzugeben sein wird. Die Inve­
stitionsprämie wird auf dem Abgabenkonto gutge­
schrieben werden und soll grundsätzlich auf den 
Zeitpunkt nach Ablauf des Kalendervierteljahres 
der Anschaffung oder Herstellung des betreffenden 
Wirtschaftsgutes wirken. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den gegen­
ständlichen Initiativantrag in seiner Sitzung am 
10. Feber 1982 in Verhandlung genommen. 

In der Debatte, an der sich die Abgeordneten Dr. 
Taus, Dkfm.· DDr. König, Kern, Dkfm. 
Bau er, K 0 p p e n s t ein e r, Dipl.-Ing. Dr. 
Z i t t m a y rund Dkfm. Dr. K e i m e I sowie der 
Bundesminister für Finanzen Dr. S ale her betei­
ligten, wurde von den Abgeordneten Dr. Erich 
Schmidt, Dkfm. Dr. Keimel und Dkfm. 
Bau e r ein gemeinsamer Abänderungsantrag 
betreffend §§ 1,3,4,5, Einfügung einer Überschrift 
zu § 8, §§ 9 und 15 sowie Einfügung neuer Über­
schriften bei den §§ 16 und 17 eingebracht .. 

Bei der Abstimmung wurde der im Initiativantrag 
enthaltene Gesetzentwurf unter Berücksichtigung 
des obgenannten Abänderungsantrages einstimmig 
angenommen. 

Ein Abänderungsantrag des Abgeordneten 
K ern fand nicht die Zustimmung der Ausschuß­
mehrheit. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die Erklä­
rung des Bundesministers für Finanzen, daß in die 
Verhandlungen über die Festlegung der DUrch~ 
schnittssätze gemäß § 17 des Einkommensteuerge­
setzes auch die Frage der Berücksichtigung der 
Investitionsprämie einbezogen werde, zustimmend 
zur Kenntnis genommen. 
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2 984 der Beilagen 

Als Ergebnis' seiner Beratung stellt der Finanz­
und Budgetausschuß somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem an g e s chi 0 s sen e n 

Mondl 

Berichterstatter 

Bundesgesetz vom xxx, mit dem eine Investi­
tionsprämie eingeführt wird (Investitionsprä­

~engesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Anspruchsberechtigung und Ausmaß 

§ 1. Wird der Gewinn gemäß § 4 Abs. 1 oder 
Abs. 3 oder gemäß § 5 EStG 1972 ermittelt, dann 
können 

1. Steuerpflichtige im Sinne des Einkommen­
steuergesetzes 1972 oder des Körperschaft­
steuergesetzes 1966, soweit sie nicht Gesell­
schafter einer Gesellschaft sind, bei der die 
Gesell;chafter als Mitunternehmer anzusehen 
sind, und 

2. Gesellschaften, bei denen die Gesellschafter 
als Mitunternehmer anzusehen sind, ' 

eine Investitionsprämie geltend machen. Körper­
schaften, Personenvereinigungen und Vermögens­
massen, die von der Körperschaftsteuer befreit sind, 
können eine Investitionsprämie nicht geltend 
machen. 

§ 2. Die Investitionsprämie beträgt 6 vH der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Sinne 
des EStG 1972 der in einem Kalenderjahr (Wirt­
schaftsjahr) angeschafften oder hergestellten 
abnutzbaren Wirtschaftsgüter des Anlagevermö­
gens. Bei Kraftfahrzeugen vermindert sich die Inve­
stitionspräm:ie auf 3 vH der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten. 

§ 3. Eine' Investitionsprämie kann nur für Wirt­
schaftsgüter geltend gemacht werden, die in einer 
im Inland gelegenen Betriebsstätte verwendet wer­
den, die der. Erzielung von Einkünften im Sinne des 
§ 2 Abs. 3 Z' 1 bis 3 EStG 1972 dient. 

§ 4. Eine Investitionsprämie kann nicht geltend 
gemacht werden 

1. für unbewegliche Wirtschaftsgüter,ausge­
nommen Küchen-, Zentralheizungs-,i Klima-, 
Fahrstuhl-, Badezimmer- und Klosettanlagen, 

Gesetzentwurf 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 19820210 

die 

Mühlbacher 

Obmann 

verfassungsmäßige /. 

die in unmittelbar dem Betrieb des Gaststät­
ten- und Beherbergungsgewerbes dienende 
Gebäude nachträglich neu eingebaut werden, 

2. für Personenkraftwagen, Kombinationskraft­
wagen und Krafträder, ausgenommen Fahr­
schulkraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuge, die 
ausschließlich dem Zweck der gewerblichen 
Personenbeförderung oder der gewerblichen 
Vermietung dienen, sowie für LUftfahrzeuge, 
die der Personen beförderung dienen, ausge­
nommen Luftfahrzeuge der Luftverkehrsun­
ternehmen (§ 101 Luftfahrtgesetz, BGBI. 
Nr. 253/1957) und der Zivilluftfahrerschulen, 

3. für die Anschaffungs- oder Herstellungsko~ 
sten von Wirtschaftsgütern, die gemäß § 4 
Abs. 4 Z 4 oder § 13 EStG 1972 als Betriebs­
ausgaben abgesetzt werden, 

4. bei Erwerb eines Betriebes, eines Teilbetriebes 
oder des Anteiles eines Gesellschafters, der als 
Mitunternehmer des Betriebes anzu~ehen ist. 

Geltendmachung 

§ 5. Die Investitionsprämie kann nur für Wirt­
schaftsgüter geltend gemacht werden, die; in einem 
dem Finanzamt spätestens mit der Erklärung über 
den Gewinn des entsprechenden Kalenderjahres 
(Wirtschaftsjahres) vorgelegten Verzeichnis einzeln 
mit ihrer genauen Bezeichnung, unter Bekanntgabe 
des Tages der Anschaffung oder Herstellung und 
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten sowie 
des Namens und der Anschrift des Lieferanten und 
der insgesamt geltend gemachten Invesiitionsprä­
mie angegeben werden. Der Steuerpflichtige (die 
Gesellschaft) darf für jedes Kalendervierteljahr 
dem Finanzamt nur ein Verzeichnis vorlegen. Eine 
Änderung des Verzeichnisses hinsichtlich, der Wirt­
schaftsgüter, für die eine Investitionsprämie geltend 
gemacht wird, ist unzulässig. Die Bestimmungen 
des ersten und dritten Satzes gelten nicht im Falle 
der nachträglichen Geltendmachung oder Erhö- , 
hung der Investitionsprämie, wenn sich erst auf 
Grund abgabenbehördlicher Maßnahmen ergibt, 
daß die Absetzung von Aufwendungen als Betriebs­
ausgaben (§ 4 Abs. 4 EStG 1972) unri<;:htig war. 
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Das Verzeichnis gilt als Abgabenerklärung. Enthält 
das vom Steuerpflichtigen (von der Gesellschaft) 
vorgelegte Verzeichnis nicht alle geforderten Anga­
ben, dann hat das Finanzamt dem Steuerpflichtigen 
(der Gesellschaft) eine Nachfrist von zwei Wochen 
zur Ergänzung des Verzeichnisses zu setzen. Wird 
das Verzeichnis nicht fristgerecht ergänzt, dann 
steht die Invesiitionsprämie nicht zu. 

§ 6. Wird eine Investitionsprämie geltend 
gemacht, dann ist für die Anschaffungs- oder Her­
stellungskosten dieser Winschaftsgüter die Inan­
spruchnahme der Begünstigungen der §§ 8 und 
10 EStG 1972 einschließlich der bestimmungsgemä­
ßen Verwendung einer Investitionsrücklage (eines 
steuerfrei gelassenen Betrages) gemäß § 9 
EStG 1972 unzulässig. Die Bestimmungen des § 9 
Abs. 2 EStG 1972 mit Ausnahme des ersten Satzes 
und des § <) Abs. 4 EStG 1972 bleiben unberührt. 
Für Kalenderjahre (Wirtschaftsjahre), in denen eine 
Investitionsprämie geltend gemacht wird, ist die 
Inanspruchnahme der Bestimmung des § 11 EStG 
1972 unzulässig. 

§ 7. Die Investitionsprämie gehört nicht zu den 
Einkünften im Sinne des § 2 Abs. 3 EStG 1972. Die 
Bestimmung des § 20 Abs. 2 EStG 1972 bzw. des 
§ 17 des Körperschaftsteuergesetzes 1966 ist nicht 
anzuwenden. 

Behaltefrist 

§ 8. Scheiden Wirtschaftsgüter, für deren 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten eine Inve­
stitionsprämie geltend gemacht wurde, vor Ablauf 
der fünf auf das Kalenderjahr (Wirtschaftsjahr) 
ihrer Anschaffung oder Herstellung folgenden 
Jahre aus dem Betriebsvermögen aus, werden sie 
vor Ablauf dieser Frist in eine im Ausland gelegene 
Betriebsstätte verbracht oder wird der Betrieb (Teil­
betrieb) vor Ablauf dieser Frist veräußert oder auf­
gegeben, dann ist die Investitionsprämie', die auf die 
betreffenden Wirtschaftsgüter entfällt, vom Steuer­
pflichtigen (von der Gesellschaft) zurückzuzahlen. 
Wird der Betrieb oder ein Teilbetrieb unentgeltlich 
übertragen, dann gehen die Verpflichtungen im 
Sinne der vorstehenden Bestimmungen auf den 
Rechtsnachfolger über. 

Verfahren 

§ 9. Die sich aus dem Verzeichnis (§ 5) erge­
bende Investitionsprämie ist, sofern nicht gemäß 
§ 201 der Bundesabgabenordnung ein Abgabenbe­
scheid zu erlassen ist, gutzuschreiben. Die Gut­
schrift wirkt auf den Tag der Einreichung des voll­
ständigen Verzeichnisses zurück, sie wirkt jedoch 
frühestens auf den Tag nach Ablauf des Kalender­
vierteljahres der Anschaffung oder Herstellung der 
im Verzeichnis enthaltenen Wirtschaftsgüter. Führt 
eine Festsetzung gemäß § 201 der Bundesabgabe­
nordnung zur Verminderung einer gutgeschriebe­
nen Investitionsprämie, dann gilt als Fälligkeitstag 

der Nachforderung der Zeitpunkt, in dem die Gut­
schrift der Investitionsprämie wirksam war. 

§ 10. In den Fällen des § 8 ist die Investitionsprä­
mie innerhalb eines Monates vom Steuerpflichtigen 
(von der Gesellschaft) zurückzuzahlen. Zugleich 
hat der Steuerpflichtige (die Gesellschaft) innerhalb 
dieser Frist dem Finanzamt ein Verzeichnis der ent­
sprechenden Wirtschaftsgüter und der zurückzu­
zahlenden Investitionsprämie vorzulegen. Dieses 
Verzeichnis gilt als Abgabenerklärung. 

§ 11. Sowohl die Investitionsprämien als auch 
die Rückforderungsansprüche gemäß § 10 gelten 
als Abgaben im Sinne der Bun'desabgabenordnung. 

§ 12. Das Recht zur Festsetzung der Investi­
tionsprämie verjährt nicht früher als das Recht zur 
Festsetzung der Einkommensteuer oder Körper­
schaftsteuer für den entsprechenden Veranlagungs­
zeitraum; Bei Gesellschaften wird das Recht zur 
Festsetzung der Investitionsprämie auch durch jede 
nach außen erkennbare, auf die Feststellung des 
Gewinnes gerichtete Amtshandlung unterbrochen. 
Die Verjährung des Rechtes zur Rückforderung 
der Prämie beginnt nicht vor Ablauf des Jahres zu 
laufen, in dem das Finanzamt von den den Rück­
forderungsanspruch begründenden Umständen 
Kenntnis· erlangt. 

§ 13. Für Gutschriften und Rückforderungen 
auf Grund dieses Bundesgesetzes finden die für 
wiederkehrend zu erhebende Abgaben geltenden 
Bestimmungen der Bundesabgabenordnung An­
wendung; bei Gesellschaften, die eine nach bürger­
lichem Recht nicht rechtsfähige Personenvereini­
gung sind, gilt dies mit der Maßgabe, daß die 
zusammengefaßte Verbuchung der Gebarung mit 
jenen Abgaben zu erfolgen hat, die von den Betei­
ligten gemeinsam geschuldet werden. 

§ 14. Für die Durchführung der diesem Gesetz 
dienenden Maßnahmen ist jenes Finanzamt zustän­
dig, dem die Einhebung der Abgaben vom Einkom­
men des Steuerpflichtigen obliegt; sind die Ein­
künfte des Steuerpflichtigen gesondert festzustel­
len, dann ist jenes Finanzamt zuständig, dem die 
Feststellung der Einkünfte aus dem entsprechenden 
Betrieb obliegt. Bei den Gesellschaften im Sinne des 
§ 1 ist jenes Finanzamt zuständig, dem die einheitli­
che und gesonderte Feststellung der Einkünfte aus 
dem entsprechenden Betrieb obliegt. 

Übergangsbestimmungen 

§ 15. (1) Die Investitionsprämie ist nur zu 
gewähren, wenn die. Anschaffung oder Herstellung 
des Wirtschaftsgutes nach dem 31. Dezember 1981 
und vor dem 1. Jänner 1984 erfolgt. 

(2) Wurde vor Inkrafttreten dieses Bundesgeset­
zes eine vorzeitige Abschreibung oder ein Investi­
tionsfreibetrag für die auf die einzelnen Jahre der 
Herstellung entfallenden Teilbeträge der Herstel­
lungskosten gewinnmindernd oder durch bestim­
mungsgemäße Verwendung einer Investitionsrück-
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lage (eines steuerfrei gelassenen Betrages) gemäß 
§ 9 EStG 1972 geltend gemacht, steht die Investi­
tionsprämie qicht zu. 

Verrechnung 

§ 16. Die ih Anspruch genommenen In~estitions­
prämien sind: von <:len zuständigen Finanzlandesdi­
rektionen länderweise der veranlagten Einkommen-

steuer, der Körperschaftsteuer sowie der Gewerbe­
steuer (einschließlich Bundesgewerbesteuer) nach 
dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital im 
Verhältnis 52 : 22 : 26 anzulasten. 

VoUziehung 

§ 17. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 

i 
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